
bedarf der Zustim
m

ung der zuständigen Verm
essungs- und Katasterbehörde (§ 12 Landesgesetz über das am

tliche Verm
essungsw

esen) 
H

ergestellt durch das Verm
essungs- und Katasteram

t O
steifel-H

unsrück.



Basiskarte: Liegenschaftskarte der Verm
essungs- und Katasterverw

altung. D
ie G

eschossangaben entsprechen nicht der D
efinition Vollgeschoss nach Landesbauordnung.

Vervielfältigungen für eigene, nicht gew
erbliche Zw

ecke zugelassen. Vervielfältigungen für andere Zw
ecke, Veröffentlichungen oder deren W

eitergabe an D
ritte nur m

it G
enehm

igung.
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